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BG Nr.  ______________________ 
 
       AZ/ WG Nr.  ______________________ 

 
 

 
Schulnachweis zur Gewährung der Leistungen für Bildung (Schulbedarf) 
 

(vom Antragstellenden auszufüllen. Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.) 
 

Name der Eltern 
 

Vorname 

Name des Schülers/ der Schülerin Vorname geboren am: 

Anschrift  

 

 
Bestätigung der Schule 
(durch die Schule auszufüllen) 

 
Der/Die oben Genannte ist im Schuljahr ________ / ________ Schüler/-in 
 
 

  einer allgemeinbildenden Schule 
 
  einer berufsbildenden Schule 
 
  Sonstiges:_______________________________ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________                                          __________________________ 
Datum, Unterschrift        Schulstempel  
 
 
 
Hinweis:  
 
Die Bearbeitung des Schulbedarfes erfolgt lediglich bei Bezug von Wohngeld oder Kindergeld mit Kinderzuschlag 
durch das Team für Bildung und Teilhabe. 
 
Ein Nachweis für Bezieher von Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) ist beim zuständigen 

Job Center einzureichen. 
 
Der Nachweis für Bezieher von Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) oder 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sind beim Amt für Soziales und Wohnen 

(Steubenstr. 53, 45138 Essen) einzureichen. 

 


